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INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING [DE] 200 
ÜBERGEORDNETE ZIELE DES UNABHÄNGIGEN PRÜFERS UND 

GRUNDSÄTZE EINER PRÜFUNG IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN 
INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING 

(ISA [DE] 200)  

(Gilt für die Prüfung von Abschlüssen für Zeiträume, die am oder nach  

dem 15.12.2009 beginnen)  

[ISA [DE] 200 gilt erstmals für die Prüfung von Abschlüssen für Zeiträume, die am oder nach 

dem 15.12.2021 beginnen, mit der Ausnahme von Rumpfgeschäftsjahren, die vor dem 

31.12.2022 enden. Eine freiwillige vorzeitige Anwendung ist für die Prüfung von Abschlüssen 

für Zeiträume zulässig, die am oder nach dem 15.12.2019 beginnen, mit der Ausnahme von 

Rumpfgeschäftsjahren, die vor dem 31.12.2020 enden, wenn sämtliche in Anlage D.1 genann-

ten Standards angewendet werden. Die Entscheidung für eine freiwillige vorzeitige Anwen-

dung ist in der Auftragsdokumentation bzw. an zentraler Stelle in der WP-Praxis festzuhalten.] 
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1. Einleitung 

1.1. Anwendungsbereich dieses ISA [DE] 

1 Dieser International Standard on Auditing [DE] (ISA [DE]) behandelt die übergeordneten Ver-

antwortlichkeiten des unabhängigen Prüfers bei der Durchführung einer Abschlussprüfung in 

Übereinstimmung mit den [IDW Prüfungsstandards (IDW PS)] und ISA [DE]. Insbesondere 

werden die übergeordneten Ziele für den unabhängigen Prüfer dargelegt sowie Art und Um-

fang einer Prüfung erläutert, die darauf ausgerichtet ist, dem unabhängigen Prüfer das Errei-

chen dieser Ziele zu ermöglichen. Außerdem erläutert dieser ISA [DE] den Anwendungsbe-

reich, den Verbindlichkeitsgrad sowie den Aufbau der [IDW PS und] ISA [DE] und enthält An-

forderungen, die die für alle Prüfungen geltenden allgemeinen Verantwortlichkeiten des unab-

hängigen Prüfers einschließlich der Verpflichtung zur Einhaltung der [IDW PS und] ISA [DE] 

festlegen. Der unabhängige Prüfer wird nachfolgend als „der Abschlussprüfer“ bezeichnet.  

2 [Die IDW PS und] ISA [DE] sind im Kontext einer von einem Abschlussprüfer durchgeführten 

Abschlussprüfung verfasst. Sie sind erforderlichenfalls an die jeweiligen Umstände anzupas-

sen, wenn sie auf die Prüfung anderer vergangenheitsorientierter Finanzinformationen ange-

wendet werden. Die [IDW PS und] ISA [DE] sprechen nicht die Verantwortlichkeiten des Ab-

schlussprüfers an, die aufgrund von Gesetzen oder anderen Rechtsvorschriften oder sonstwie 

im Zusammenhang mit bspw. dem öffentlichen Angebot von Wertpapieren bestehen können. 

Solche Verantwortlichkeiten können sich von den in den [IDW PS und] ISA [DE] festgelegten 

unterscheiden. Dementsprechend ist es die Verantwortlichkeit des Abschlussprüfers, die Ein-

haltung aller einschlägigen sich aus Gesetzen, anderen Rechtsvorschriften oder beruflichen 

Regelungen ergebenden Pflichten sicherzustellen, wobei er die Aspekte der [IDW PS und] ISA 

[DE] in diesem Zusammenhang als hilfreich erachten kann.  

D.2.1 Die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung (GoA) setzen sich aus den ISA [DE] sowie 

den für die Prüfung des Abschlusses relevanten IDW PS und dem für die Prüfung des Lage-

berichts relevanten IDW Prüfungsstandard: Prüfung des Lageberichts im Rahmen der Ab-

schlussprüfung (IDW PS 350 n.F. (03.2025)) (Stand: 12.03.2025) zusammen. Bei den ISA 

[DE] handelt es sich um die übersetzten Fassungen der vom IAASB verabschiedeten ISA, bei 

denen die zu beachtenden nationalen Besonderheiten entweder als sog. „D.-Textziffern“ oder 

in eckigen Klammern ergänzt sind. Anlage D.1 gibt einen Überblick über die Prüfungsstan-

dards, die zusammen die vom IDW festgestellten deutschen GoA bilden. Die aus der Überset-

zung der vom IAASB herausgegebenen ISA resultierenden Abweichungen zu den nach den 

IDW PS verwendeten Begriffen in der Berichterstattung des Abschlussprüfers sind in An-

lage D.2 zusammengefasst.  

Zu den vom IDW festgestellten deutschen GoA gehören auch die IDW Prüfungsstandards für 

weniger komplexe Einheiten (IDW PS KMU), welche statt den oben genannten ISA [DE] und 

IDW PS bei Abschlussprüfungen von weniger komplexen Einheiten angewendet werden kön-

nen.  


